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Es ist uns ein Anliegen, das in unseren unzähligen Vorträgen und Seminaren 

transportierte Wissen auch möglichst weit zu verbreiten. Deshalb wird es Ihnen 

gestattet, Daten, Bilder, Grafiken und sonstige für Sie wichtige Inhalte aus dem hier 

vorliegenden Folienhandout in nicht kommerzieller Weise und auch nicht redaktionell 

für Ihre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der

Quellenangabe:

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH / bsc.st

zu verwenden!

Eine kommerzielle oder redaktionelle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstätigkeit gegen 

Entgelt, Verfassen von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung auf Grundlage Ihrer zu tätigenden Anfrage mit allen Ihrerseits 

dazu erforderliche Fakten nicht gestattet.

Alle Rechte vorbehalten!

Die Rechte des Schöpfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -

entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie 

einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedürfe ©
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• technische Gebrechen

• Bedienungsfehler

• Unachtsamkeiten

Ereigniseintritt

Zusammenhänge

Großereignis, Notfall
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43%
nehmen den 
Betrieb nie 
wieder auf

6%
fusionieren 

oder werden 
aufgekauft

23%
sind wieder 

voll 
betriebsfähig

28%
sind innerhalb 
von 3 Jahren 

aus dem 
Geschäft

Hätten Sie nach einem Brand in einem Unternehmen mit solchen 

Konsequenzen gerechnet? Die Statistk zeigt:
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Von 1.000 Stk. Tragbare Feuerlöscher wird etwa 

1 Stück tatsächlich für den Einsatz als Mittel 

der Ersten Löschhilfe benötigt.
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Zusatzdokumente Betriebsbrandschutz/BMI_Brandschutzratgeber_Auflage_2005.pdf
Zusatzdokumente Betriebsbrandschutz/BMI_Brandschutzratgeber_Auflage_2005.pdf
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Gemäß § 43 Abs. 1 Arbeitsstättenverordnung (AStV) 

einer Durchführungsverordnung zum ASchG - hat die

Behörde  die  Bestellung  eines  Brandschutzbeauftragten  und  

erforderlichenfalls   einer   Ersatzperson  vorzuschreiben, 

wenn  dies  aufgrund  einer  besonderen  Gefährdung 

der  Arbeitnehmer  erforderlich  ist.  Gründe für diese 

besondere Gefährdung können gemäß § 12 Abs. 1 AStV

in der Art der Arbeitsvorgänge oder  Arbeitsverfahren, der Art 

oder  der  Menge  der  vorhandenen  Arbeitsstoffe,  in  

den  vorhandenen  Einrichtungen  oder  Arbeitsmitteln, 

der Lage, den  Abmessungen, der baulichen  Gestaltung 

oder der  Nutzungsart  der  Arbeitsstätte  oder  in  der  

höchstmöglichen  Anzahl  der  in  der  Arbeitsstätte  anwesenden  Personen 

gelegen sein. 

Als Brandschutzbeauftragte dürfen nur Personen bestellt werden, die eine 

mindestens  16-stündige  Ausbildung auf dem Gebiet des Brandschutzes nach 

den Richtlinien der  Feuerwehrverbände oder Brandverhütungsstellen oder eine 

gleichwertige Ausbildung nachweisen können. 

Den Brandschutzbeauftragten ist während der Arbeitszeit ausreichend Zeit für 

die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewähren und es sind alle dazu 

erforderlichen Mittel und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Sie sind darüber 

hinaus mit den nötigen Befugnissen auszustatten. 

Es sind jedoch keine Brandschutzbeauftragten nach der AStV zu bestellen, 

wenn der Arbeitgeber aufgrund  einer landesgesetzlichen Vorschrift 

(Feuerpolizeigesetz) einen  randschutzbeauftragten bestellt oder eine 

Betriebsfeuerwehr eingerichtet hat oder aber in der Arbeitsstätte eine  freiwillige 

Betriebsfeuerwehr nach den Richtlinien der Landesfeuerwehrverbände 

eingerichtet ist. 

http://www.bsc-gmbh.at/technik-recht/betriebsbrandschutz/haftung-entscheidungen/
http://www.bsc-gmbh.at/technik-recht/betriebsbrandschutz/haftung-entscheidungen/
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Verantwortung: 
Unmittelbar aufgrund des ASchG

ist der/die Brandschutzbeauftragte 

wie alle anderen Arbeitnehmer auch verpflichtet, ernste 

oder unmittelbare Gefahren für Sicherheit oder 

Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen 

festgestellten Defekt unverzüglich den zuständigen 

Vorgesetzten oder den sonst dafür zuständigen 

Personen zu melden. 

Darüberhinaus kann dem Brandschutzbeauftragten  

unter Beachtung der Bestimmungen des § 23 

Arbeitsinspektionsgesetz (siehe dazu die 

Ausführungen in der Unterlage) die verwaltungsstraf-

rechtliche Verantwortlichkeit hinsichtlich der Einhaltung 

der den Brandschutz betreffenden Arbeitnehmer-

schutzvorschriften übertragen werden ("verantwortliche 

Bestellung"). Dazu ist eine genaue schriftliche 

Vereinbarung erforderlich (Formular).

http://www.bsc-gmbh.at/technik-recht/betriebsbrandschutz/haftung-entscheidungen/
http://www.bsc-gmbh.at/technik-recht/betriebsbrandschutz/haftung-entscheidungen/
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EU Bauproduktenverordnung
(vormals „Richtlinie“)

EU Arbeitsschutzrichtlinie
...
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ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
(und zugehörige Verordnungen)

Baugesetze der Länder
...
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Schutzgesetze – auch als 
„Schutznormen“ oder 

„Verbotsnormen“ bezeichnet –
dienen dem Schutz und der 

Sicherheit von Mensch und Tier 
durch abstrakte und generelle 

Rechtsvorschriften.
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Bundesgesetze und Verordnungen (BGBl.)

Landesgesetze und Verordnungen (LGBl.)

Verordnungen und Richtlinien des Österreich-

ischen Instituts für Bautechnik (OIB)

Österreichische Bestimmungen für die 

Elektrotechnik (ÖVE)

Merkblätter des Kuratoriums für Elektrotechnnik

Österreichische, Europ. und ISO-Normen (ÖN, EN)

Technische Richtlinien für Vorbeugenden 

Brandschutz des ÖBFV und der BV-Stellen (TRVB)

Richtlinien und Merkblätter des Österreichischen 

Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV)

Richtlinien und Merkblätter der Österreichischen  

Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW)

Merkblätter der österr. Sozialversicherungen, 

allen voran der AUVA sowie deutsche BG/BGI

Erlässe diverser Ministerien (z.B. BM ASK)

Regelungen der Versicherungen (z.B. VVO)

Vorgaben der Hersteller (CE, Anleitungen, etc.)
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• Baugesetze und techn. Best.

(überwiegend vereinheitlicht)

• Feuerpolizeigesetze

• Veranstaltungsgesetze

• Pflegegesetze...!

• Behindertenbetreuungsgesetze

• Krankenanstaltengesetze

• Kinderbildungs- und Betreuungsges.

• Landarbeitergesetze und VO

• Art. 15a Vereinbarungen (!)

• und viele andere

• Gewerbeordnung

• Allg. Schutzbestimmungen

für Personen

• ArbeitnehmerInnenschutz

• AschG (Allg. Schutzbest.)

• ArbeitsstättenVO (Gebäude)

• ArbeitsmittelVO (Geräte)

• ElektroschutzVO (ET)

• KennVO (Kennzeichen)

• DokumentationsVO

• etc.

• Elektrotechnikgesetz

• Elektrotechnikverordnung mit ÖVEs

• Behindertengleichstellungsgesetz

• Ü-Frist bis 31.12.2015

• Mineralrohstoffgesetz (Verweis AschG)

• und viele andere

Bundesgesetze, VO

Normen (ÖN, EN, ISO)

Richtlinien, TRVB, Merkblätter, Versicherungen, 

Deutsche RL, VKF-RL, Erlässe, Bedienungsanl., etc.

Projekt- bzw. Einreichunterlagen 

sowie Ergebnisse aus beh. Verhand-

lungen und die Auflagen aus den

BESCHEIDEN

ÖVE

Landesgesetze, VO

„Regeln der

Technik“

„RdT“, z.T. auch

verbindlich erkl.

P
la

n
u

n
g
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Betriebsstättenbewilligung nach Gewerbeordnung

Schutzziele gem. § 74 GewO

Arbeitsstättenbewilligung nach ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

gem. § 92 ASchG

in Verbindung mit den VO zum ASchG

z.B. AStV § 42 Abs. 5 bei besonderen Verhältn.

gemeinsam wenn Gewerbebetrieb

Baubewilligung nach jeweiligem Landesrecht (z.B. Stmk. Baugesetz)

unter Anwendung der „OIB-Richtlinien“ als 

Stand der Technik bzw. Verbindlicherklärung

Pflegeheimbewilligung

Kinderbetreuungseinrichtung Sanitätsbehördliche Bew.

Veranstaltungsbewilligung Behindertentageseinrichtung

(Nachträgliche) Vorschreibung gem. Feuerpolizeigesetze der Länder

Da nicht Gewerbeordnung:
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Die Grundanforderungen an Bauwerke, die bei normaler Instandhaltung über 

einen wirtschaftlich angemessenen Zeitraum erfüllt werden müssen, sind:

* Mechanische Festigkeit und Standsicherheit *

* B r a n d s c h u t z *

* Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz *

* Standsicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung *

* Schallschutz *

* Energieeinsparung und Wärmeschutz *

* Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen *
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Bundesland OIB-RL 1/2/3/4/5 OIB-RL 6

Burgenland 25.10.2016 25.10.2016

Kärnten 14.09.2016 14.09.2016

Niederösterreich OIB-RL 2011 15.04.2016

Oberösterreich OIB-RL 2011 OIB-RL 2011

Salzburg 01.07.2016 01.07.2016

Steiermark 01.01.2016 (2.) 01.01.2016

Tirol 01.05.2016 01.05.2016

Vorarlberg 01.01.2017 01.01.2017

Wien Stand: 31.01.2017 02.10.2015 (1.) 02.10.2015

OIB Richtlinien 2015 – Umsetzung in Österreich
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OIB RL 2 - BRANDSCHUTZ
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OIB Richtlinie 2 wesentlicher Inhalt tabellarisch (vereinfacht)
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OIB RL 2.1 

BRANDSCHUTZ bei 

Betriebsbauten
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OIB RL 2.2

BRANDSCHUTZ bei Garagen, 

überdachten Stellplätzen und 

Parkdecks
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OIB RL 2.3

BRANDSCHUTZ bei Gebäuden 

mit einem Fluchtniveau von 

mehr als 22 m

Quelle: 

Badische Zeitung, 22.12.2010 / Brand in Rheinfelden: Ethanol-Kamin ist Auslöser
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Nutzungssicherheit und 

Barrierefreiheit ...?

Quelle: 

Badische Zeitung 26.11.2012 / Brand in Titisee-Neustadt, Behindertenwerkstatt, 14 Tote



BSC Brandschutzcollege der BSC Bauingenieure GmbH

BSC Brandschutzcollege der Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner in der Fortbildung von BSB



BSC Brandschutzcollege der BSC Bauingenieure GmbH

BSC Brandschutzcollege der Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner in der Fortbildung von BSB

DIE ÖSTERREICHISCHEN

BRANDVERHÜTUNGSSTELLEN
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A Allgemeines

B Bauwesen

C Chemie

E Elektrotechnik

F Abwehrender BS

H Heizanlagen

N Nutzung

O Organisatorischer BS

S Sondervorschriften 

Technische Anlagen

Diese Richtlinien werden vom Österr. Bundesfeuerwehrverband 

ÖBFV gemeinsam mit den Brandverhütungsstellen (BV) erarbeitet und 

von diesem Gremium als Interessensgemeinschaft beschlossen.

Die Anwendung in der Praxis ergibt sich einerseits, weil die Mehrheit der Experten 

diese Regeln auch als Stand der Technik versteht (z.B. als Planungsbestandteil) und 

andererseits die Inhalte einzelner TRVBs durch die (Behörden)Sachverständigen im 

Genehmigungsbescheid oft als Auflagen vorgeschrieben werden.
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ABWEHRENDER 

BRANDSCHUTZ

Baulich

B R A N D S C H U T Z

Betriebsfeuerwehr

Freiwillige Feuerwehr

Berufsfeuerwehr

Feuerwiderstand 

von Bauteilen

Technisch Organisatorsich

Fluchtwege und 

Notausgänge

Brandabschnitte / 

Brandwände

Festlegung Baus-

toff-Brennbarkeit

Rauch- und Wärme-

abzugsanlagen

Brandmeldetechnik 

und Alarmierung

Rauchfreihaltung

Löschanlagen

Zufahrt und 

Zugänglichkeit
Löschwasserbezug

Betrieblicher 

Brandschutz

Zuständigkeit

Kontrolltätigkeit / 

Managementsystem

Kennzeichnungen

Löschmittel (TFL)

Ausbildung

Mannschaftsstärke

Ausrüstung

Festgelegte Schutzziele müssen erreicht werden

Erstellen und Betreiben muss wirtschaftlich sein

VORBEUGENDER 

BRANDSCHUTZ

Einsatztaktik



BSC Brandschutzcollege der BSC Bauingenieure GmbH

BSC Brandschutzcollege der Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner in der Fortbildung von BSB

Ortsveränderliche Elektrische 

Betriebsmittel aus der Sicht 

des Brandschutzes
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Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 

sind solche, die während des Betriebes bewegt 

oder leicht von einem Platz zum anderen 

gebracht werden können, während sie an den 

Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.

Definition nach BGI/GUV-I 600 Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher 

elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen
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Betriebsmittel, die fest angebracht sind oder 

Betriebsmittel ohne Tragevorrichtung, deren 

Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt 

werden können. Dazu gehören auch elektri-

sche Betriebsmittel, die vorübergehend mittels 

einer Haltevorrichtung angebracht oder in 

einer anderen Weise fest an einer bestimmten 

Stelle montiert sind und über bewegliche 

Anschlussleitungen betrieben werden

Definition nach BGI/GUV-I 608 Auswahl und Betrieb elektrischer 

Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen
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Haushaltsübliche Geräte sind jene, die für den 

Privatgebrauch entwickelt wurden und für 

diesen Zweck entsprechenden Belastungs-

kriterien ausgesetzt werden dürfen. 

Unter dem Motto „schnell mitgebracht – schnell 

durchgebrannt“ stellen private Elektrogeräte mit 

haushaltsüblichem Charakter im Unternehmen 

eine hohe Brandgefahr dar. Speziell mit dem 

Hintergrund, dass viele Geräte zu Hause nicht 

mehr passen.

Eigendefinition
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* Annahmen, keine seriöse Recherche

** wer fühlt sich schon dafür zuständig?

*** ist doch egal, so lange noch Kaffee fließt…

Haushaltsübliche Geräte unter „gewerblichen“ Belastungen am 

Arbeitsplatz anhand des Beispiels einer Kaffeemaschine:

Belastung Belastung

zu Hause im Betrieb

• Tgl. Anzahl / Belastung 4 20

• Verkalkung: Entkalkung p.a. 2 x 12 x **

• Angebranntes reinigen p.a. 50 x 50 x **

• Korrosion -> Gerätetausch 5 Jahre nie***

• Gehäusealterung -> Tausch 5 Jahre nie***
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• Sicherheitslücken

• Fehlende betriebliche Kontrolltätigkeit

• BSW / BSB / Elektrofachkraft / Unternehmer!

• Bedienungsanleitungen werden nicht beachtet (entsorgt)

• Fahrlässigkeit

• Routine kann tödlich werden – auch bei vertrauten Geräten

• „Energiezufuhr“ bedeutet auch „Abwärme“

• Keine oder nur unzureichende Reinigung

• mangelnde Aufklärung

• Unterweisungen werden nicht durchgeführt

• Bewusstseinsbildung „jedes Brandereignis entsteht ganz 

klein (z.B. durch einen kleinen Funken)“

• „Es gibt keine harmlosen Elektrogeräte“
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• Mechanische Einwirkungen wie 

• Schlag, Stoß, 

• scharfe Kanten,

• Druck, Zug,

• Quetschen, Scheren,

• Knicken,

• Abrieb, Scheuern,

• Stechen,

• Vibration, Rütteln,
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• Physikalische Einwirkungen,

• Nässe, Feuchtigkeit 

(auch Luftfeuchte),

• tiefe oder hohe Temperatur,

• Stäube (Korngröße, Menge),

• Dämpfe, Rauch,

• Strahlung, z.B. UV-Strahlung

Der ideale 
Unterwasserscheinwerfer 

Marke  Gluck-Gluck
(„gut Glück“)
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• Physikalische Einwirkungen,

• Nässe, Feuchtigkeit 

(auch Luftfeuchte),

• tiefe oder hohe Temperatur,

• Stäube (Korngröße, Menge),

• Dämpfe, Rauch,

• Strahlung, z.B. UV-Strahlung
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• Physikalische Einwirkungen,

• Nässe, Feuchtigkeit 

(auch Luftfeuchte),

• tiefe oder hohe Temperatur,

• Stäube (Korngröße, Menge),

• Dämpfe, Rauch,

• Strahlung, z.B. UV-Strahlung
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• Chemische 

Einwirkungen

• Säuren, 

Laugen, 

Lösemittel,

• brennbare 

oder 

explosions-

fähige 

Stoffe 

(Gase, 

Stäube).
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• Keine Zugentlastung
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• Das „übliche“ Hintereinanderstecken mehrerer Verteilerleisten
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• Zu viele Verbraucher an einer Wandsteckdose / Überlast
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• Gefährliche Gerätekombinationen – Kochgeräte und andere
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• Defekte Geräte werden nicht ausgeschieden
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• Zu geringe Abstände, fehlende Lüftung
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• Zu geringe Abstände, fehlende Lüftung, Kühlung
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• Zu geringe Abstände, fehlende Lüftung, Kühlung
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• Fehlende Reinigung für zu hohem Grad an Verschmutzung 

(man muss auch dort reinigen, wo man nicht (mehr) hin sieht)
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• Bedienungsanleitungen nicht beachtet - „nur Privatgebrauch“
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• Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen / einpoliges Schalten 

der Geräte / „Stand-By-Betrieb“ – siehe VdS-RL 2015
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• „The Human factor“ (Bedienungsfehler und Trivialinstallationen)
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• „The Human factor“ (Bedienungsfehler und Trivialinstallationen)
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Wenn Elektrogeräte ohne Kenntnis der technischen 

Abteilung oder betrieblichen Elektrofachkräfte betrieben 

werden, bedeutet das meist eine Vernachlässigung der 

Vorschriften, Bestimmungen und gültigen Normen. 

Duldet die Firmenleitung/Organisationsleitung die 

entsprechenden Vorgänge und Sachverhalte, erkennt sie damit 

die Geräte als Teile der betrieblichen Elektroanlage an - und 

muss Verantwortung für deren Prüfung, Wartung, Instandhaltung 

und Betrieb übernehmen.

* Grundlagen: 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ASchG 1994  i.V.m.

Elektroschutzverordnung ESV 2012
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Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die Sicherheit 

und Gesundheit der Arbeitnehmer bestehenden 

Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei 

sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung anzu-

wenden. Insbesondere sind zu berücksichtigen: 

1. Die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte

2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln

AschG
Ermittlung und Beurteilung 

der Gefahren (Evaluierung)

§4

Zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit 

der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren, die vom 

elektrischen Strom ausgehen, haben Arbeitgeber

dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und 

elektrische Betriebsmittel nach den anerkannten 

Regeln der Technik betrieben werden, sich stets 

in sicherem Zustand befinden und Mängel 

unverzüglich behoben werden

ESV
Allgemeine Bestimmungen

§2
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Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den elektrischen Strom 

(Elektroschutzverordnung 2012 – ESV 2012), StF: BGBl. II Nr. 33/2012

Auf Grund der §§ 17, 20, 25 Abs. 7, 33 bis 38, 60 Abs. 1 und 118 Abs. 3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

– ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 51/2011, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

1. Abschnitt: elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel
§ 2 Allgemeine Bestimmungen

§ 3 Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren)

§ 4 Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren)

§ 5 Zusatzschutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

§ 6 Leitungsroller

§ 7 Kontrollen und Prüfungen

§ 8 Prüfungen vor Inbetriebnahme

§ 9 Wiederkehrende Prüfungen

§ 10 Mindestinhalt der Prüfungen

§ 11 Prüfbefunde

2. Abschnitt: Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen

3. Abschnitt: Blitzschutz und Schlussbestimmungen
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Schutz gegen direktes Berühren sind alle 

Maßnahmen zum Schutz von Personen und 

Nutztieren vor Gefahren, die sich aus einer 

Berührung von aktiven Teilen elektrischer 

Betriebsmittel ergeben. Die Vorschrift verlangt, 

dass der Schutz gegen gefährliche 

Körperströme unter anderem durch das 

elektrische Betriebsmittel selbst sichergestellt 

wird. Eine solche gerätespezifische 

Schutzmaßnahme wird als Schutzisolierung 

bezeichnet. Der Schutz wird durch eine 

Verstärkung der Basisisolierung oder 

zusätzliche Isolierung zur Basisisolierung 

erreicht, sodass bei Versagen der einfachen 

Isolierung keine gefährlichen Körperströme 

zum Fließen kommen können. Die 

Schutzisolierung wird häufig für 

ortsveränderliche Geräte angewendet
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Schutz bei indirektem Berühren sind alle Maß-

nahmen zum Schutz von Personen und Nutz-

tieren vor Gefahren, die sich im Fehlerfall aus 

einer Berührung mit Körpern der Betriebsmittel 

oder fremden leitfähigen Teilen ergeben 

können. Alterungserscheinungen oder mecha-

nische und thermische Beanspruchungen 

führen zum Versagen des Basisschutzes und 

verursachen Isolationsfehler, die die Körper 

elektrischer Betriebsmittel (= leitfähige Gehäu-

seteile oder andere fremde leitfähige Teile) 

unter Spannung setzen können. Vor den 

dadurch entstehenden Gefahren schützen die

Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren. 

Da sie im Fehlerfall wirksam werden müssen, 

wird der Schutz bei indirektem Berühren auch 

als Fehlerschutz oder nach dem Basisschutz 

als zweite Schutzebene bezeichnet.

• Schutzerdung
• Nullung 
• Isolationsüberwachungssystem 
• Fehlerstromschutzschaltung
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Zusatzschutz sind alle Maßnahmen zum 

Schutz von Personen und Nutztieren vor 

Gefahren, die sich aus der Berührung von 

aktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel 

ergeben, wenn Schutzmaßnahmen gegen

direktes Berühren versagen (z.B. Beschä-

digung oder Fehlen von Abdeckungen) und 

Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren 

nicht wirksam werden können. (z.B. defekter, 

nichtauslösender FI-Schutzschalter). Erst mit 

der technischen Weiterentwicklung der 

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und durch 

die internationale Normung entstand unter 

dem Stichwort “zusätzlicher Schutz durch 

Fehlerstromschutzeinrichtungen” eine neue 

Form des Schutzes gegen direktes Berühren.
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Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass
1. in Arbeitsstätten Stromkreise mit Steckdosen für den Hausge-

brauch gemäß ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1 oder für industrielle 

Anwendungen gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60309 bis 16 Ampere 

Nennstrom bei Anwendung der Maßnahmen des 

Fehlerschutzes Schutzerdung, Nullung oder Fehlerstrom-

Schutzschaltung mit einem Zusatzschutz in Form von 

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom 

von maximal 0,03 Ampere ausgestattet sind,

2. von Baustromverteilern gespeiste Stromkreise mit Steckdosen 

bis 32 Ampere Nennstrom, bei Anwendung der Maßnahmen 

des Fehlerschutzes Nullung oder Fehlerstrom-

Schutzschaltung, mit einem Zusatzschutz in Form von 

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom 

von maximal 0,03 Ampere ausgestattet sind,

3. ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, die sie ihren 

Arbeitnehmer/innen als Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, auf 

Baustellen oder auf auswärtigen Arbeitsstellen nur dann an 

Steckdosen, die Teil einer bestehenden Hausinstallation oder 

einer ähnlichen Anlage sind, betrieben werden, wenn

a) feststeht, dass die Steckdose durch eine Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal 

0,03 Ampere geschützt ist oder

b) ein ortsveränderlicher Adapter mit eingebauter Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal 

0,03 Ampere verwendet wird.
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Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass Leitungsroller 

vorzugsweise mit eingebauter Überhitzungsschutzeinrichtung 

verwendet werden. Leitungsroller ohne Überhitzungsschutz-

einrichtung dürfen nur bei vollständig abgerolltem Kabel 

verwendet werden.
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Für die oberste Leitung (als Verantwortliche) ist es 

wichtig, sich folgende Fragen zu beantworten:

• Steht der Nutzen dieses privaten Elektrogeräts für 

den Betrieb in Relation zu seiner Brandgefahr?

• Wo wird das Gerät betrieben? (Sicherer Standplatz, 

vorschriftsmässiger Anschluss, Luftbelastung durch 

Staub etc.)

• Ist das Gerät für den geplanten Einsatz geeignet? 

(Schutzart, Ausführung, etc.)

• Welche Mehrkosten und Maßnahmen sind 

erforderlich, um das Gerät dauerhaft sicher und 

vorschriftsmässig zu betreiben?
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Quelle:
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Elektrizität ist nie harmlos – auch nicht in Form 

von privaten Kleingeräten, die oft und gern in 

den Betrieb mitgenommen und dort einfach 

genutzt werden. 

Alle elektrischen (Haushalts)Geräte sind poten-

tielle Zündquellen. Dessen sollten sich alle 

Nutzer immer bewusst sein. Dass durch diese 

Geräte ein Brand verursacht wird, ist wesentlich 

wahrscheinlicher als ein 6er im Lotto!
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Brandschutzrelevante 

Gefahrstoffe
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http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8625.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8625.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8625.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8625.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8625.pdf
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http://www.oeigv.at/o2gefahr.php
http://www.oeigv.at/o2gefahr.php
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http://www.oeigv.at/PDFs/Infoblatt5.pdf
http://www.oeigv.at/PDFs/Infoblatt5.pdf
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Dieses Sauerstoff-Trans-

portfahrzeug wurde zerstört 

und es wurden Personen 

getötet, als mit Sauerstoff 

getränkter Asphalt 

explodierte.

Die Zündung wurde durch 

den Aufprall eines 

Lasthakens auf die Straße 

verursacht. 

http://www.oeigv.at/o2gefahr.php
http://www.oeigv.at/o2gefahr.php
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Beispiel für die erhöhte 

Reaktionsfähigkeit:

Baumwoll-Overall, der in 

verschiedenen Atmos-

phären mit ansteigendem 

Sauerstoffgehalt dem 

Feuer ausgesetzt wurde.

Dies gilt auch für andere 

brennbare Materialien!
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http://www.oeigv.at/PDFs/o2gefahr/Sauerstoffanreicherung.pdf
http://www.oeigv.at/PDFs/o2gefahr/Sauerstoffanreicherung.pdf
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Fluchtwege und Notausgänge immer frei halten

Notausgänge (alle Türen im Verlauf des Fluchtwegs) und die 

erforderlichen Endausgänge ins Freie unversperrt halten

Für jederzeitige Öffnungsmöglichkeit versperrter Türen ohne 

Hilfsmittel sorgen (zumindest Knaufzylinder, Notausgangsbeschlag 

oder Panikstange) – Schlüsselkästen sind unzulässig

genug Abstand zwischen offenem Feuer und Licht 

zu brennbaren Gegenständen

Verteilerleisten (Mehrfachstecker) nicht hinter 

einander stecken

Kabelroller („Trommel“) ohne Thermoschalter 

nur vollständig ausgerollt einsetzen

Besondere Vorsicht beim Umgang mit Sauerstoff – sauerstoffreiche 

Atmosphäre erhöht die Entzündbarkeit und Verbrennungsgeschw.
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Elektrische Geräte (besonders „ortsveränderliche“) regelmäßig auf 

ordnungsgemäßen Zustand prüfen – ev. Checkliste anfertigen

Gehäusezustand und Kabels auf Beschädigungen prüfen

Verschmutzung, Verkalkung, Verbrauch prüfen

Umgebungsbedingungen einhalten 

Geräte „für Innengebrauch“ nie im Freien einsetzen

Abstandsbestimmungen einhalten (Belüftung der Geräte)

Bedienungsanleitungen beachten (lesen)

Ladegeräte vom Stromnetz nehmen, wenn Gerät aufgeladen!

Adventkränze, Weihnachtsbäume, u.a. standsicher aufstellen, höhere 

Gegenstände (z.B. Weihnachtsbaum) oben anbinden

Wasserkocher, Filterkaffeemaschine, etc. nur nach Inhalten der 

Bedienungsanleitungen einsetzen

Händedesinfektionsmittel sind brennbare Flüssigkeiten – Dämpfe 

sind entzündlich


